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Zeitschrift des Schweizerischen Bundes für Zivilschutz

für Schutz und Betreuung der Zivilbevölkerung in Kriegs- und Katastrophenfällen

Nummer 1/63 1. März 1963 X.Jahrgang
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Zivilschutz ist Selbstschutz. Er beginnt bei uns selbst, in Heim und Familie. Alle Massnahmen gelten dem Schutz
unserer Familie und der heranwachsenden Generation. Das Bundesgesetz über Zivilschutz, das am I.Januar 1963 in
Kraft trat, ist die Grundlage dieses Schutzes, der nur gewährleistet ist, wenn das Gesetz durch die verständnisvolle
Zusammenarbeit von Volk, Behörden und Armee erfüllt wird.
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